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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Jagd

Im November 2014 beriet der Grosse Rat des Kantons Wallis über die Einreichung einer
Standesinitiative mit dem Titel „Wolf. Fertig lustig!”, welche von drei Grossräten der
CVP, FDP und SVP lanciert worden war. Der Entschluss, die Standesinitiative
einzureichen, wurde nach sehr kurzer Beratung im Grossen Rat mit 89 zu 19 Stimmen
gefällt und erzeugte kaum mediales Echo.

Auf nationaler Ebene wurde die Standesinitiative zur Aufhebung des Wolfsschutzes im
Ständerat zusammen mit der Motion Imoberdorf (14.3570) behandelt, da die
Forderungen der Vorstösse in eine sehr ähnliche Richtung zielten. Die Motion des
Walliser Ständerates Imoberdorf forderte den Bundesrat auf, das Bundesgesetz über
die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz) so
anzupassen, dass es erlaubt wird, den Wolf ganzjährig zu jagen. Der ursprüngliche
Motionär war zum Zeitpunkt der Debatte nicht mehr im Parlament vertreten, da er bei
den Wahlen 2015 nicht wieder angetreten war. Das Anliegen wurde aber von seinem
Nachfolger, Beat Rieder (cvp, VS), übernommen.
Der Inhalt der Walliser Standesinitiative umfasste ebenso einen Absatz, mittels dem der
Wolf als jagdbare Art eingestuft werden sollte. Der Begriff „ganzjährig” war aber nicht
Teil der Formulierung des Initiativtextes. Dafür beinhaltete die Initiative einen
Abschnitt, welcher den Bundesrat beauftragen sollte, die Berner Konvention, ein
internationales Übereinkommen über den Schutz von wildlebenden Pflanzen und
Tieren, zu kündigen. Ein möglicher Wiederbeitritt mit gelockertem Wolfsschutz solle
aber möglich bleiben und wäre das Ziel von Verhandlungen mit den
Abkommenspartnern. Die Forderung, Verhandlungen um die Berner Konvention
aufzunehmen und zu ersuchen, dass für die Schweiz der Wolfsschutz nicht mehr
bindend wäre, war schon einmal Teil einer Motion (10.3264). Auch nach diesem
Anliegen, müsste die Berner Konvention gekündigt werden, so fern der Änderung nicht
stattgegeben würde. Die Motion wurde 2010 von beiden Kammern angenommen,
woraufhin der Bundesrat eine Anpassung der Berner Konvention beantragte. Dieser
Wunsch von Seiten der Schweiz wurde damals aber abgelehnt. Die Berner Konvention
wurde aber, trotz gegenteiliger Forderung der angenommenen Motion, nicht gekündigt.
In der Debatte um die aktuellen Vorstösse beantragte die UREK-SR ihrem Rat, die
Motion Imoberdorf anzunehmen, dafür aber der Standesinitiative keine Folge zu geben,
um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. UVEK-Vorsteherin Leuthard machte darauf
aufmerksam, dass der Bundesrat mit der Annahme der Motion Engler (cvp, GR) bereits
beauftragt worden sei, eine Anpassung des Jagdgesetzes vorzunehmen, welche zum
Zeitpunkt der Debatte gerade für die Vernehmlassung ausgearbeitet wurde. Bei einer
Annahme der Motion Imoberdorf oder der Standesinitiative würde dieser Prozess
gestoppt und das Ergebnis aus dem Nationalrat abgewartet werden, um Leerläufe zu
vermeiden. 
Nach ausführlicher und emotionaler Diskussion entschied der Ständerat die Motion mit
26 zu 17 Stimmen ohne Enthaltungen abzulehnen und der Standesinitiative keine Folge
zu geben. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.03.2016
LAURA SALATHE

Die mit dem Titel "Wolf. Fertig lustig!" benannte Standesinitiative zur Aufhebung des
Wolfsschutzes aus dem Kanton Wallis beschäftigte auch den Nationalrat und dessen
UREK. Diese empfahl mit 11 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen der Standesinitiative
Folge zu geben. Sie gab zu bedenken, dass die Berner Konvention in der Schweiz zu
einem Zeitpunkt ratifiziert worden war, in der es in der Schweiz keine Wölfe gab. Da
sich dies aber seit 1980 geändert hat und heute um die 40 Wölfe in der Schweiz leben,
habe sich die Situation in eine Richtung entwickelt, welche eine rechtliche Anpassung
fordere. Die steigende Wolfszahl führe dazu, dass immer mehr Tiere gerissen würden
und sich Konflikte mit den Jägern, der Berglandwirtschaft, der Bevölkerung und dem
Tourismus verschärften. Obwohl teilweise grosse Anstrengungen unternommen würden
Herdenschutzmassnahmen mit Schutzhunden oder hohen elektrischen Zäunen
umzusetzen, komme es immer wieder zu Zwischenfällen, bei welchen Nutztiere zu
Schaden kommen. Dass sich die Wölfe immer wieder auch in die Nähe von Dörfern
wagen, sei für die betroffene Bevölkerung nicht mehr tragbar. Aus diesem Grund sei es

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.09.2016
LAURA SALATHE
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wichtig, die gesetzliche Grundlage zu schaffen, um Wölfe ohne weitere Hürden jagen zu
dürfen, so die Argumentation der Kommissionsmehrheit und der befürwortenden
Ratsmitglieder. 
Die Minderheit der Kommission, welche die Standesinitiative verwerfen wollte,
kritisierte, dass es so zu einer erneuten Ausrottung der Wölfe in der Schweiz kommen
könnte. Weiter erläuterte sie, dass die Zahl der gerissenen Schafe und Ziegen im
Verhältnis zu den anderweitig verunfallten Tieren sehr klein sei. So würden in der
Schweiz jährlich 200 bis 300 Nutztiere von Wölfen gerissen, während 4000 bis 5000
Schafe und Ziegen pro Jahr unabhängig vom Wolf verunfallten. Auf formaler Ebene
mache es zudem keinen Sinn, einen weiteren Vorstoss zum Wolfsschutz anzunehmen,
während sich die Umsetzung einer zuvor von beiden Kammern angenommenen Motion
(14.3151) im Vernehmlassungsprozess befinde.

Bei der Abstimmung stimmte die Mehrheit der Fraktion der Schweizerischen
Volkspartei, der FDP-Fraktion und der CVP-Fraktion für Folge geben der
Standesinitiative und überstimmte damit die geschlossenen Fraktionen der Grünen, der
Sozialdemokraten, der Grünliberalen und der Bürgerlich-Demokratischen Partei mit 101
zu 83 Stimmen (2 Enthaltungen). Damit ging das Geschäft zurück an den Ständerat,
welcher sich als Erstrat gegen die Vorlage ausgesprochen hatte. 2

Wieder zurück im Ständerat debattierten die Ratsmitglieder ein erneutes Mal über die
Standesinitiative zur Aufhebung des Wolfsschutzes. Die Mehrheit der Kommission hielt
am Entscheid des Ständerats fest, der Initiative keine Folge zu geben. 
Der Bundesrat hatte zwischenzeitlich bekannt gegeben, dass 2018 ein erneuter Antrag
an die Berner Konvention gestellt werden wird, welcher fordert, dass der Schutzstatus
des Wolfes von „streng geschützt“ auf „geschützt“ zurückgestuft werden soll. So wäre es
möglich, den Wolf zu jagen, um den Bestand zu regulieren, ohne aus der Berner
Konvention austreten zu müssen. 
Die Mehrheit der Kommission unterstützte diesen Weg. Kommissionssprecher
Luginbühl (bdp, BE) forderte den Bundesrat zusätzlich auf, in der Ausgestaltung der
Gesetzesrevision des Jagdgesetzes den vorhandenen Spielraum beim Schutzstatus des
Wolfes maximal auszunutzen. Die Minderheit der Kommission, welche forderte der
Standesinitiative Folge zu geben, kritisierte erneut, dass der Bundesrat trotz
gegenteiligem Auftrag nicht bereits aus der Berner Konvention ausgetreten war.
Bei der Abstimmung folgten 23 Ständeratsmitglieder ihrer Kommissionsmehrheit und
stimmten gegen Folge geben der Standesinitiative. Zehn Mitglieder stimmten für die
Kommissionsminderheit und damit für Folge geben und 7 Mitglieder enthielten sich. Mit
der erneuten Ablehnung im Ständerat wurde das Geschäft ad acta gelegt. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.09.2017
LAURA SALATHE

Pflanzliche Produktion

Le canton de Thurgovie a déposé une initiative cantonale intitulée "Pour une
agriculture suisse sans génie génétique". Celle-ci exige que les autorités prolongent le
moratoire sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) – expirant fin 2017 – de
dix ans ou interdisent complètement leur utilisation dans le domaine de la culture de
plantes comme dans celui de l'élevage d'animaux, tout en conservant l'interdiction déjà
en cours en ce qui concerne l'importation et la mise en circulation de plantes et de
semences OGM ainsi que d'animaux génétiquement modifiés destinés à la production
d'aliments. Les représentants du canton de Thurgovie s'appuient sur une étude menée
par Univox en 2015 qui constatait que près de 2/3 des personnes interrogées
considèrent les OGM dans l'alimentation comme un danger. Egalement publiée en 2015,
une autre étude menée par la Haute école de Lucerne fait le constat qu'une grande
majorité de la population est attachée à une agriculture proche de la nature ainsi qu'à
une production biologique, des avis allant à l'encontre, selon les initiants, d'une
agriculture travaillant avec des OGM. 
La CSEC-CE a pris position contre cette initiative, le moratoire sur les OGM ayant été,
entre temps, prolongé de 4 ans. Cette période de temps est jugée plus raisonnable par
la commission compétente qui estime que d'interdire complètement ou avoir un
moratoire de dix ans sur les OGM ne permettrait pas de prendre compte de possibles
progrès ou évolutions dans le domaine. 
Le Conseil des Etats décide de suivre sa commission et ne donne pas suite à cette
initiative cantonale. Elle passe donc en mains de la CSEC-CN qui, à son tour, va prendre
position. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.03.2018
KAREL ZIEHLI
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Sans discussion, la chambre du peuple rejette l'initiative cantonale thurgovienne «Pour
une agriculture suisse sans génie génétique», suivant ainsi la position de la CSEC-CN
et de la chambre haute. La commission de la science, de l'éducation et de la culture du
Conseil national estime, en effet, que les objectifs de l'initiative sont partiellement
caducs, le parlement ayant prolongé, en 2017, le moratoire sur les OGM de quatre ans.
De plus, elle estime que fermer complètement la porte à ces organismes serait une
entrave à la recherche scientifique. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.06.2018
KAREL ZIEHLI

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Si le Conseil national est entré en matière sur des initiatives cantonales de Berne, Saint-
Gall (Kt. Iv. 08.315), et Fribourg (Kt. Iv. 08.332) visant à interdire le transit d’animaux de
boucherie par la Suisse, le Conseil des Etats a maintenu sa position initiale et les a
classées. De même, il n’a pas donné suite aux initiatives cantonales de même teneur de
Zurich (Kt. Iv. 09.305), Lucerne (Kt. Iv. 09.309), Bâle-Campagne (Kt. Iv. 10.307) et Bâle-
Ville (Kt. Iv. 10.334). 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Der Nationalrat lehnte in der Herbstsession eine Standesinitiative Basel-Stadt gegen
den Transport von EU-Schlachttieren auf Schweizer Strassen ab und legte damit die
letzte einer ganzen Reihe solcher praktisch identischer Initiativen ad acta. Das in der
vorigen Session beschlossene Tierschutzgesetz beinhalte eine entsprechende und
zudem noch ausführlichere Regelung, weshalb eine Annahme dieser Initiativen effektiv
einen Rückschritt im Tierschutz darstellen würde. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 28.09.2012
JOHANNA KÜNZLER

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Die grosse Kammer gab einer parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE) Folge, welche
eine Änderung des Raumplanungsgesetzes verlangt. Künftig sollen auch Nichtlandwirte
Gebäude in der Landwirtschaftszone für die Kleintierzucht und -haltung nutzen
können. Die kleine Kammer lehnte eine Standesinitiative des Kantons Bern zur
Neukonzeption des Raumplanungsgesetzes ab. Mit der Stossrichtung des Begehrens
erklärte sie sich zwar einverstanden, doch ging ihr die abschliessende Kompetenz der
Kantone, Vorschriften zur Umnutzung von nicht mehr landwirtschaftlich genutztem
Wohnraum zu erlassen, zu weit. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 30.09.2004
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Mit je einer Standesinitiative beantragten die Kantone Genf und Wallis (St. Iv. 03.310)
eine Präzisierung des Heilmittelgesetzes. Dort war im Sinn der Korruptionsbekämpfung
die Bestimmung eingeführt worden, dass den Personen und Institutionen, welche
Medikamente verschreiben oder abgeben, dafür von den Herstellern keine geldwerten
Vorteile angeboten werden dürfen. Dies führte dazu, dass die Pharmaindustrie die
bisherige Praxis, Spitälern als Grosskunden Rabatte zu gewähren, ebenfalls aufhob, was
zu beträchtlichen Mehrkosten für die Kantone und die Krankenkassen führte. Beide
Kammern gaben den Initiativen praktisch diskussionslos Folge. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 04.10.2004
MARIANNE BENTELI

2004 hatten beide Kammern zwei analogen Standesinitiativen der Kantone Genf und
Wallis (St. Iv. 03.310) Folge gegeben, welche eine Präzisierung von Art. 33 des
Heilmittelgesetzes verlangten. Dort war im Sinn der Korruptionsbekämpfung die
Bestimmung eingefügt worden, dass den Personen und Institutionen, welche
Medikamente verschreiben oder abgeben, dafür von den Herstellern keine geldwerten
Vorteile angeboten werden dürfen. Dies hatte dazu geführt, dass die Pharmaindustrie
die bisherige Praxis, Spitalapotheken als Grosskunden Rabatte zu gewähren, aufhob,

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2006
MARIANNE BENTELI
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was zu beträchtlichen Mehrkosten für die Kantone und die Krankenkassen führte.
Gemäss den Standesinitiativen sollten Rabatte wieder zugelassen werden, allerdings nur
unter der Bedingung, dass diese direkt und vollumfänglich den Patienten zugute
kommen müssen. Der mit der konkreten Neuformulierung des Gesetzestextes
beauftragte Ständerat hatte die beiden Initiativen 2005 abgeschrieben, da sich durch
direkte Verhandlungen zwischen Pharmaproduzenten und den Kantonen mittlerweile
eine Rechtspraxis etabliert habe, welche die Spitalrabatte wieder zulasse.

In der Kommission des Nationalrates setzte sich aber im Berichtsjahr die Auffassung
durch, mit der Einigung zwischen den Herstellern und den Spitälern sei nur ein Teil des
Problems gelöst worden. Die Lockerung der Bestimmung habe unter anderem auch
dazu geführt, dass verschreibenden Ärzten vom Medikamentenversandhandel
Mengenrabatte und andere geldwerte Vorteile gewährt würden, welche der
Transparenz entbehrten und zu einer Mengenausweitung führen könnten, weshalb es
verfrüht wäre, diese Frage ad acta zu legen. Gegen eine Kommissionsminderheit aus
SVP und FDP, die sich der Argumentation des Ständerates anschliessen wollte, folgte
der Nationalrat der Mehrheit seiner Kommission und widersetzte sich mit 81 zu 67
Stimmen der Abschreibung. Der Ständerat beharrte auf der Abschreibung, weshalb es
dabei bleibt; er nahm aber eine umfassendere Motion seiner SGK (Mo. 06.3420) an,
welche den Bundesrat beauftragt, eine Regelung vorzuschlagen, die Klarheit schafft
über die Transparenz und das zulässige Ausmass von Rabatten, die im Rahmen der
Verschreibung und Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten gewährt werden. 10

Mittels Standesinitiative forderte der Kanton Aargau im Dezember 2020, die
notwendigen Massnahmen zu definieren, um die  Landesversorgung mit essenziellen
Wirkstoffen, Medikamenten und medizinischen Produkten zu gewährleisten. Die
Massnahmenplanung soll unverzüglich aufgenommen und mit den Kantonen koordiniert
werden. In seiner schriftlichen Begründung argumentierte der Kanton Aargau mit
Lieferengpässen und den durch die Herstellungsauslagerung verbundenen
Abhängigkeiten der Schweiz von China und Indien. Die Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung liege im Verantwortungsbereich des Kantons, der Aargau könne «dieses
strategische Risiko» allerdings nicht alleine mindern. Von Bedeutung sei neben einer
ausreichenden Lagerhaltung auch die Produktion innerhalb der Schweiz oder Europa.
Dafür seien Anreize für die betroffenen Player, Kooperationen mit Europa und
verpflichtende Regeln nötig. Weitere Punkte betrafen das Vereinfachen der
Registrierung von Medikamenten durch Swissmedic und der zu verbessernde Umgang
mit Verfallsdaten. Im Januar 2022 nahm sich die SGK-SR dem Kantonsbegehren an. Sie
gab ihm allerdings keine Folge, da die Forderung bereits im Zusammenhang mit der
Nachbearbeitung von Engpässen, die auf die Pandemie zurückzuführen sind,
berücksichtigt werde. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.01.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Die Sicherung der Landesversorgung mit essenziellen Wirkstoffen, Medikamenten und
medizinischen Produkten war Gegenstand einer Standesinitiative des Kantons Aargau,
mit der sich der Ständerat in der Frühjahrssession 2022 auseinandersetzte. Für die
vorberatende SGK-SR erklärte Damian Müller (fdp, LU), dass das Anliegen durchaus
seine Berechtigung habe, dass die Annahme des Standesbegehrens gegenwärtig
allerdings nicht gewinnbringend, sondern lediglich mit einem Mehraufwand verbunden
wäre. Denn das «grundsätzliche Anliegen» sei bereits in verschiedene zurzeit aktuelle
Aktivitäten integriert. Namentlich ging Müller auf eine seit 2015 geltende Meldepflicht
für Versorgungsengpässe bei zentralen Produkten und auf den Bericht
«Versorgungsengpässe mit Humanarzneimitteln in der Schweiz: Situationsanalyse und
zu prüfende Verbesserungsmassnahmen» des BAG ein. Daher empfehle die
Kommissionsmehrheit, der Standesinitiative keine Folge zu geben. Stillschweigend
folgte der Ständerat diesem Antrag. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Der Nationalrat folgte in der Herbstsession 2022 seiner vorberatenden SGK, indem er
einer Standesinitiative des Kantons Aargau zur Sicherung der Landesversorgung mit
essenziellen Wirkstoffen, Medikamenten und medizinischen Produkten mit 108 zu 63
Stimmen (bei 1 Enthaltung) keine Folge gab. Die Kommissionssprecher Marcel Dobler
(fdp, SG) und Benjamin Roduit (mitte, VS) hatten zuvor für die Kommissionsmehrheit
ausgeführt, dass das aargauische Anliegen zwar berechtigt sei, dass die Forderungen
indes bereits anderweitig aufgenommen worden seien – etwa im Bericht
«Versorgungsengpässe mit Humanarzneimitteln in der Schweiz: Situationsanalyse und

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
JOËLLE SCHNEUWLY
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zu prüfende Verbesserungsmassnahmen» und in der Revision des EpG. Eine Minderheit
rund um Yvonne Feri (sp, AG) argumentierte vergeblich, dass es nun gelte, «den Druck
hochzuhalten und zu vermeiden, dass wir künftig in einen Engpass kommen,
insbesondere wenn sich wiederum eine gesundheitliche Pandemie breitmachen
würde». Die Initiative ist damit erledigt. 13
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